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Allgemeine Geschäftsbedingungen der St. Elisabeth-Stiftung für den 

Geschäftsbereich Heggbacher Werkstattverbund 

 

 

I. Anwendungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils gültigen Fassung für alle Verträge, 

die zwischen uns, der St. Elisabeth-Stiftung, Steinacher Straße 70, 88339 Bad Waldsee, und unseren 

Vertragspartnern in unserem Geschäftsbereich Heggbacher Werkstattverbund (Heggbacher 

Werkstattverbund, Heggbach 1, 88437 Maselheim) abgeschlossen werden.  

2. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen, insbesondere 

entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen, werden von uns nicht anerkannt, es sei denn, 

wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen 

Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung vorbehaltslos erbringen. 

3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch 

gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung 

vorgenommen. 

 

II. Leistungszeit 

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeiten setzt die Abklärung aller technischen Fragen 

voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 

vorbehalten.  

2. Sind von uns Leistungszeiten angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht 

worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer 

der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. 

 

III. Beschränkung des Rechts zur Aufrechnung und des Rechts zur Zurückbehaltung 

1. Der Kunde darf gegen unsere Forderungen nur aufrechnen, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten, mit unserer Forderung synallagmatisch verknüpft oder von uns anerkannt 

ist. 

2. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Gegenansprüchen aus demselben rechtlichen Verhältnis zu sowie dann, wenn der Gegenanspruch 

mit unserer Forderung synallagmatisch verknüpft ist. 
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IV. Höhere Gewalt/Selbstbelieferung 

Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbringung unserer geschuldeten 

vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung Lieferungen oder Leistungen unserer Unterlieferanten 

trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor Vertragsschluss mit dem Kunden 

entsprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Lieferungs- oder Leistungsvereinbarung mit 

dem Kunden nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so 

werden wir unseren Kunden rechtzeitig in Schriftform oder in Textform informieren. In diesem Fall sind 

wir berechtigt, unsere Leistung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, soweit wir unserer 

vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko oder eine 

Liefergarantie übernommen haben. Der höheren Gewalt stehen gleich: Streik, Aussperrung, behördliche 

Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe oder -hindernisse, 

unverschuldete Betriebsbehinderungen – z.B. durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden – und alle 

sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt 

wurden. 

 

V. Gefahrübergang, Kontrolle, Rügepflicht 

1. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr unbeschadet etwaiger Montagepflichten mit Auslieferung 

an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Hauses auf den Kunden über.  

2. Ist der Kunde Unternehmer, setzen Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

 

VI. Gewährleistung 

Ist der Kunde Unternehmer, verjähren Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres ab dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn. Das gilt nicht für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln sowie für 

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Für Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels gilt 

Ziffer VII. Soweit in Ziffer VII. nichts anderes geregelt ist, gilt für alle Schadensersatzansprüche, auch 

wenn sie auf einer Verletzung der Nacherfüllungspflicht bei Mängeln beruhen, die gesetzliche 

Verjährungsfrist. Die Verjährungsfrist im Falle eines Regresses nach § 327u II BGB bleibt unberührt. 

 

VII. Haftung für Schäden 

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, jedoch für Fahrlässigkeit, soweit es sich nicht um 

grobe Fahrlässigkeit handelt, nur 

a) bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 

b) bei Verletzungen von wesentlichen Vertragspflichten, dann jedoch – unbeschadet der 

vorstehenden Ziffer 1.a) – beschränkt auf den typischen und vorhersehbaren Schaden; wesentlich  
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sind Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

2. Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

des Auftraggebers beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, gilt gegenüber 

Unternehmern eine Verjährungsfrist von 1 Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.  

3. Soweit wir nach den vorstehenden Ziffern 1 und/oder 2 nicht oder nur eingeschränkt haften, gilt das 

auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen. 

4. Auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz finden die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

der Ziffern 1 bis 3 keine Anwendung. 

 

VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Ist der Kunde Verbraucher, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 

Bezahlung des Kaufpreises vor. 

2. Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 

Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen 

uns und dem Kunden vor. Der Kunde ist verpflichtet, in allen Fällen die Liefergegenstände 

unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwahren. 

3. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde 

unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies 

gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein 

die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. 

4. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist unzulässig. Bei Pfändungen oder 

sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware muss der Kunde uns unverzüglich in Textform 

benachrichtigen und uns alle Unterlagen überlassen, die für uns erforderlich sind, um unsere Rechte 

(insbesondere Drittwiderspruchsklage) zu wahren. 

5. Ist der Kunde Unternehmer, ist er berechtigt, den Liefergegenstand im Rahmen eines 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs zu verarbeiten und weiter zu veräußern, solange er nicht in 

Verzug ist. Er tritt schon mit Abschluss des Kaufvertrags mit uns alle Forderungen, die ihm aus der 

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, in Höhe des 

Rechnungswerts der gelieferten Vorbehaltsware an uns ab. Das gilt unabhängig davon, ob die 

Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wurde. Der Kunde bleibt zur Einziehung 

der Forderung auch nach der Abtretung befugt. Hiervon unberührt bleibt jedoch unsere Befugnis, 

selbst die Forderung einzuziehen. Wir verpflichten uns aber, die Forderung nicht selbst einzuziehen, 

solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, nicht in  
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Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Im Fall des 

Zahlungsverzugs oder der Stellung eines Insolvenzantrags erlischt das Recht des Kunden zur 

Veräußerung der Vorbehaltsware sowie die Befugnis zum Einzug der abgetretenen Forderungen 

gegenüber den Abnehmern des Kunden. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, uns gegenüber alle 

zum Einzug der Forderung erforderlichen Angaben zu machen, uns die hierfür erforderlichen 

Unterlagen auszuhändigen und gegenüber dem Dritten die Abtretung offenzulegen. Beträge, die der 

Kunde aus abgetretenen Forderungen einzieht, sind bis zur Überweisung an uns gesondert zu 

führen, um Verrechnungen und/oder Aufrechnungen mit debitorisch geführten Bankkonten 

auszuschließen. 

6. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 

%, so sind wir auf Verlangen des Vertragspartners nach der unserem billigen Ermessen 

unterliegenden Wahl zur Rückübertragung verpflichtet, soweit die Sicherungsgrenze überschritten ist. 

 

IX. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Für alle Verträge gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN- Kaufrechts (CISG) und 

unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts. Ist der Kunde Verbraucher, kann er sich 

unabhängig von dieser Rechtswahl auf die zwingenden Vorschriften des Rechts desjenigen Staates 

berufen, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Ist der Kunde Verbraucher, ist, soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, Erfüllungs- und 

Zahlungsort unser Geschäftssitz. 

3. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- 

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 

Vertrag das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir sind dann auch berechtigt, den 

Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

4. Ist der Kunde Verbraucher und hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem 

anderen EU- Mitgliedstaaten, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem 

Vertrag unser Geschäftssitz. 

 

X. Eigentums- und Urheberrechte 

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 

und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet 

sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
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XI. Sonstige Hinweise für Verbraucher 

1. Von der Europäischen Kommission wird eine Plattform zur Online- Streitbeilegung bereitgestellt, 

abrufbar unter  www.ec.europa.eu/consumers/odr/. 

2. Unsere E-Mail-Adresse, mit der Sie mit uns Kontakt aufnehmen können, lautet  

werkstattverbund@st-elisabeth-stiftung.de 

3. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

Stand: 01.03.2022 
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